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Betreff:
Neuberechnung der ordentlichen Mitglieder in den Ausschüssen des Stadtrates der Stadt
Wolmirstedt

Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt beschließt die Neubildung der Ausschüsse des Stadtrates
Wolmirstedt. Dies betrifft den Hauptausschuss, den Bau- und Wirtschaftsausschuss, den
Kultur- und Sozialausschuss sowie den Finanzausschuss.

Die Fraktionen erhalten folgende Sitze:

Stimmberechtigte Mitglieder in allen Ausschüssen:

SPD/Linke/Grüne – 3 Sitze CDU – 2 Sitze AfD – 1 Sitz
KWG-FDP-FUWG – 1 Sitz UWG/WWP – 1 Sitz

Sachkundige Einwohner in den beratenden Ausschüssen
(Bau- und Wirtschaftsausschuss, Kultur- und Sozialausschuss und Finanzausschuss):

SPD/Linke/Grüne – 2 Sitze CDU – 2 Sitze AfD – 1 Sitz
KWG-FDP-FUWG – 1 Sitz UWG/WWP – 1 Sitz

Bürgermeisterin
Fachdienstleiterin

Organisation und Personal

Sachbearbeiter Fachdienst

Büro des Stadtrates

M. Cassuhn S. Soe J. Dorendorf-Philipp



Sachdarstellung:

Mit Datum vom 16.09.2021 hat Herr Stadtrat Klaus Mewes mitgeteilt, dass sich eine neue
Fraktion gebildet hat. Diese Fraktion besteht aus den Stadträten Herrn Klaus Mewes und Herrn
Frank Meyer. Der Name der Fraktion lautet UWG/WWP. Mit dieser Fraktionsgründung wurde
gleichzeitig eine Neubildung und Neubesetzung der Ausschüsse gemäß § 47 Abs. 4 KVG LSA
beantragt. Durch die Veränderung der Mitgliederzahl der Fraktion (ehemals) KWG-WWP-FDP-
FUWG und der Neubildung der Fraktion UWG/WWP hat sich die Zusammensetzung der
Fraktionen dahingehend geändert, dass die Zusammensetzung der Ausschüsse nicht mehr
dem Verhältnis der Stärke der Fraktionen der Vertretung entspricht. Eine Neubesetzung war
daher vorzunehmen. Dies erfordert jedoch einen einfachen Beschluss des Stadtrates.

Die Besetzung (Benennung entsprechend § 47 Abs. 1 KVG LSA) der ordentlichen Mitglieder
der Ausschüsse erfolgt entsprechend der Informationsvorlagen 284/2019-2024, 285/2019-
2024, 286/2019-2024 und 287/2019-2024.

Die Abberufung der nun ausscheidenden sachkundigen Einwohner erfolgt mittels
Beschlussvorlagen 288/2019-2024, 289/2019-2024 und 290/2019-2024.

Die Berufung der neuen sachkundigen Einwohner erfolgt mittels der Beschlussvorlagen
291/2019-2024, 292/2019-2024 und 293/2019-2024.

Die Ausschüsse werden wie folgt gebildet:

Berechnung der Mandate (Sitze) nach Hare-Niemeyer
(Mandate sind folgend als "Sitze" bezeichnet)

Berechnung der ordentlichen Ausschussmitglieder

Gesamtstimmenzahl: 28
Sitzzahl: 8

 
Stimmen-
anteil (%)

Sitze
(anteilig)

Sitze
(Ganzzahl)

Sitze
(zugeteilt)

1. SPD/Linke/Grüne (9) 32,1429 2,5714 2  3

2. CDU (7) 25,0000 2,0000 2  2

3. AfD (5) 17,8571 1,4286 1  1

4. KWG/FDP/FUWG (5) 17,8571 1,4286 1  1

5. UWG/WWP (2) 7,1429 0,5714  1

Erläuterung
6 Sitze wurden zunächst über den ganzzahligen Sitzanteil zugewiesen (Sitzanteil ohne
Nachkommastellen).

Die 2 Restsitze wurden über die höchste Nachkommastelle zugewiesen an:
Wahlvorschlag Nr. 1 (Nachkomma 0,5714%)
Wahlvorschlag Nr. 5 (Nachkomma 0,5714%)



Berechnung der Mandate (Sitze) nach Hare-Niemeyer
(Mandate sind folgend als "Sitze" bezeichnet)

Berechnung der sachkundigen Einwohner

Gesamtstimmenzahl: 28
Sitzzahl: 7

 
Stimmen-
anteil (%)

Sitze
(anteilig)

Sitze
(Ganzzahl)

Sitze
(zugeteilt)

1. SPD/Linke/Grüne (9) 32,1429 2,2500 2  2

2. CDU (7) 25,0000 1,7500 1  2

3. AfD (5) 17,8571 1,2500 1  1

4. KWG/FDP/FUWG (5) 17,8571 1,2500 1  1

5. UWG/WWP (2) 7,1429 0,5000  1

Erläuterung
5 Sitze wurden zunächst über den ganzzahligen Sitzanteil zugewiesen (Sitzanteil ohne
Nachkommastellen).

Die 2 Restsitze wurden über die höchste Nachkommastelle zugewiesen an:
Wahlvorschlag Nr. 2 (Nachkomma 0,7500%)
Wahlvorschlag Nr. 5 (Nachkomma 0,5000%)

Diese Berechnungen sind Bestandteil des Beschlusses.

Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.
Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht
Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs. KVG LSA bestand für

Finanzielle Auswirkungen?
ja nein

1 2 3
Gesamtkosten der Maßnahme
(Anschaffungs-/
Herstellungskosten) in Euro:

Jährliche Folgekosten/-
lasten in Euro:

Objektbezogene
Einnahmen (Zuschüsse/
Beiträge) in Euro:

Veranschlagung: im Haushalt ja nein
im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr 2021
Produktkonto: 11112.528100

Anlagen: Mitteilung Fraktionsbildung von Herrn Mewes vom 16.09.2021




